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A. Einführung

I. Gegenstand der Untersuchung

Der Begriff des Unbeteiligten im Polizeirecht ist unklar.1 Er lässt für sich ge-
nommen nicht deutlich werden, woran genau der Betroffene nicht beteiligt sein soll.2

Auf der Suche nach dem Bezugspunkt der Beteiligung fällt der Blick zuerst auf
die abzuwehrende Gefahr. Die Gefahrenabwehr ist hergebrachte polizeiliche Auf-
gabe, sie bildet den Kern des präventiv-polizeilichen Handlungsfelds.3DieGefahr ist
daher der zentrale Begriff des Polizei- und Ordnungsrechts und zentrale tatbe-
standlicheVoraussetzung polizeilicherMaßnahmen.4ZurAbwehr einer Gefahrmuss
die Polizei grundsätzlich den Verantwortlichen in Anspruch nehmen.5 In Anbetracht
dessen liegt es nahe, den Unbeteiligten als „rechtlichen Gegentyp zum polizei-
rechtlich Verantwortlichen“6 zu betrachten.

Unbeteiligter soll andererseits nur sein, wer zufällig und unvorhersehbar von der
polizeilichen Maßnahme betroffen wird7 oder gegen wen die Polizei keine Maß-
nahme gerichtet hat und keine Maßnahme hat richten wollen8. Bezugspunkt der
Beteiligung ist danach nicht die Gefahr, sondern die gezielte Inanspruchnahme des
Betroffenen durch eine polizeiliche Maßnahme.

Diese Möglichkeiten zur Bestimmung des Unbeteiligtenbegriffs decken sich
nicht. Bereits die Vorschriften über eine Inanspruchnahme als Nichtstörer9 zeigen,
dass polizeiliche Maßnahmen auch gegenüber nichtverantwortlichen Personen er-
folgen können. Weiterhin ermöglichen moderne Ermächtigungsnormen eine Inan-
spruchnahme des Bürgers im Gefahrenvorfeld, wobei mangels Gefahr auch keine
Verantwortlichkeit bestehen kann. Hinzu tritt, dass die Polizeigesetze selbst den

1 Vgl. Rachor, in: Handbuch des Polizeirechts5, E Rn. 897 zum Recht des polizeilichen
Schusswaffengebrauchs.

2 Vgl. Roos/Lenz, POG RhPf, § 63 Rn. 17. Ähnlich Baldarelli, in: Tetsch/Baldarelli, PolG
NRW, § 63 Erl. 5.7.1. Eine Beteiligung setzt einen Bezugspunkt voraus, sie kann nur an etwas
bestehen, vgl. „Beteiligung“, in: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, https://
www.dwds.de/wb/Beteiligung.

3 Bäcker, in: Handbuch des Polizeirechts7, D Rn. 9.
4 Vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, § 8 Rn. 1.
5 Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, § 9 Rn. 2.
6 Graulich, in: Handbuch des Polizeirechts7, E Rn. 230.
7 Graulich, a. a.O.
8 BGH NJW 2018, 2718 (2719).
9 Etwa § 6 PolG NRW.



Begriff des Unbeteiligten in unterschiedlichem Zusammenhang verwenden. Die
Begriffsbestimmung ist dabei teilweise umstritten, jedenfalls aber mit Unsicher-
heiten behaftet. Daher gilt es, die Bedeutung des Unbeteiligtenbegriffs in den Po-
lizeigesetzen sowie als Bezeichnung für verschiedene Fallgruppen des polizeilichen
Handelns zu untersuchen.

Die Figur des Unbeteiligten ist vor allem auf der Entschädigungsebene von
Bedeutung und stellt dort eine eigene Fallgruppe ausgleichsberechtigter Personen
dar. Freilich ist die Entschädigung des Unbeteiligten nur in einigen Polizeigesetzen
ausdrücklich geregelt. Im Anwendungsbereich der übrigen Gesetze stellt sich die
Frage, ob und nach welchen Maßstäben der Unbeteiligte im Falle eines Schadens zu
entschädigen ist. Zur Beantwortung dieser Frage gilt es, das Verhältnis der poli-
zeirechtlichen Entschädigungsvorschriften untereinander sowie ihrVerhältnis zu den
allgemeinen, ungeschriebenen Instituten des Staatshaftungsrechts zu beleuchten.

Die Arbeit beschränkt sich nicht auf das Bundesrecht oder auf die Rechtslage in
einem einzelnen Bundesland. Ihr Anliegen ist kein Rechtsvergleich, relevante Un-
terschiede sollen jedoch dargestellt werden, um differenzierte Antworten auf die
gestellten Fragen zu ermöglichen. Aufgrund der Fülle der Vorschriften ist ein
Herausgreifen exemplarischer Regelungen an vielen Stellen unumgänglich. Soweit
möglich, erfolgt die Erläuterung dann am Beispiel des nordrhein-westfälischen
Rechts.

II. Die Unbeteiligten-Fälle

Paradigmatischer Fall für die Beeinträchtigung eines Unbeteiligten ist der fehl-
gehende Schuss aus der Dienstwaffe:

- Ein Polizeibeamter macht von seiner Schusswaffe Gebrauch, um die Begehung
einer Straftat zu verhindern. Das Geschoss trifft einen Passanten, sei es, weil er
unvorhergesehen aus einem Hauseingang tritt, sei es, weil es sich um einen
Querschläger handelt.10

Daneben finden sich weitere Beispiele für die Schädigung eines Unbeteiligten11:

- Bei der Verfolgung eines flüchtigen Straftäters rennt ein Polizeibeamter einen
Passanten um und verletzt ihn dabei.12

10 Der Fall geht zurück auf BGHZ 20, 81 und ist zum Standardbeispiel für die Betroffenheit
eines Unbeteiligten avanciert, vgl. statt vieler Rachor/Buchberger, in: Handbuch des Polizei-
rechts7, L Rn. 21. Abwandlungen finden sich etwa bei Beaucamp, in: Beaucamp/Ettemeyer/
Rogosch/Stammer, Hamburger Sicherheits- und Ordnungsrecht, § 10 Rn. 9; Treffer, Staats-
haftung im Polizeirecht, S. 74; Vahle, DVP 1989, 377; Will, VerwArch 106 (2015), 55 (63).

11 Vgl. auch die Übersicht bei Treffer, Staatshaftung im Polizeirecht, S. 74 f.
12 Rietdorf, in: Rietdorf/Heise/Böckenförde/Strehlau, Ordnungs- und Polizeirecht NRW,

OBG § 41 Rn. 19; Weimar, DÖV 1961, 379 (380).
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- Bei derVerfolgung eines flüchtigen Straftätersmit einemPolizeifahrzeugwird ein
parkendes Fahrzeug gestreift und beschädigt.13

- Bei einer Ingewahrsamnahme widersetzt sich der Adressat derart stark, dass der
handelnde Beamte ein in der Nähe parkendes Fahrzeug beschädigt.14

- Bei dem Abschleppen eines falsch parkenden Fahrzeugs wird ein anderes Fahr-
zeug beschädigt.15

- Durch den Einsatz eines Wasserwerfers werden die Tische eines Straßencafés
„abgeräumt“16 oder der Regenschirm eines Passanten zerstört17. Neben der Be-
schädigung von Eigentum kommt auch hier eine Beeinträchtigung der körperli-
chen Unversehrtheit eines Passanten in Betracht.

- Der Einsatz von Reizstoffen gegen gewalttätige Demonstranten verunreinigt die
Kleidung friedlicher Demonstranten.18

- Ein bei einer Demonstration zur Gefahrenabwehr eingesetzter Polizeihund beißt
einen Demonstranten. Der Hund sollte weder beißen noch gegen den betroffenen
Demonstranten eingesetzt werden.19

Es handelt sich um unbeabsichtigte Nebenfolgen des polizeilichen Handelns.20

Sie bilden den „Kernbereich“ der Unbeteiligten-Fälle, in welchem der Betroffene
übereinstimmend als Unbeteiligter bezeichnet wird. Die Beispiele weisen folgende
Merkmale auf:

Erstens erfolgt eine finale polizeiliche Maßnahme. Finalität liegt vor, wenn das
Handeln ziel- und zweckgerichtet ist.21 Zweitens ist diese Maßnahme gegenüber
ihrem Adressaten belastend oder soll jedenfalls diese Wirkung haben. Die klassi-
schen Unbeteiligten-Fällen betreffen durchweg polizeiliches Eingriffshandeln.

13 Reinhardt, in: BeckOK PolR BW, § 100 Rn. 28; Will, VerwArch 106 (2015), 55 (59);
Würtenberger/Heckmann/Tanneberger, Polizeirecht Baden-Württemberg, § 9 Rn. 37.

14 OLG Hamm MDR 2021, 816.
15 Abwandlung des Beispiels bei Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht, § 27

Rn. 1297.
16 W.-R. Schenke, Polizei- und Ordnungsrecht, § 13 Rn. 752; Treffer, BayVBl. 1996, 200

(201). Ähnlich Walter, in: Drewes/Malmberg/Wagner/Walter, BPolG, § 51 Rn. 5.
17 Treffer, Staatshaftung im Polizeirecht, S. 74.
18 Honnacker, MDR 1987, 974 (977) mit Verweis auf LG Amberg, Urteil vom 12. Februar

1987, 1.0 965/86 (nicht veröffentlicht); Treffer, Staatshaftung im Polizeirecht, S. 75.
19 OLG Frankfurt a.M. NVwZ-RR 2014, 142.
20 Vgl. Ossenbühl/Cornils, Staatshaftungsrecht, S. 500; Rachor/Buchberger, in: Handbuch

des Polizeirechts7, L Rn. 21; Will, VerwArch 106 (2015), 55 (63). Bezugnahme auf die feh-
lende Absicht auch bei Papier, DVBl. 1975, 567 (572); W.-R. Schenke, Polizei- und Ord-
nungsrecht, § 13 Rn. 752; Schoch/Kießling, in: Schoch/Eifert, Besonderes Verwaltungsrecht,
Kap. 1 Rn. 1008.

21 Borsdorff, in: Wörterbuch der Polizei, S. 1428. Ebenso zur Finalität des Eingriffs im
grundrechtlichen Kontext BVerfGE 105, 279 (300); Sachs, in: Stern, Staatsrecht III/2, S. 117,
139 f.
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